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fêrtoiberuug!
3« ber Isjjtnt Stammer bieftS 23IatteS erfd&ien writer

beut tarnen „$or tf (ß r it t e tn ber imitation ber
© e 6 ä ub ef a f f ab e n" et» SlrtiEel, aus biff;« etwaS uns
ïlarem 3nßait nur etneS ffar ßerüorgeß', nämltdß, baß für
imitierte fÇaffaben 91 e f I o m e g e m a d) t to erben
foil.

@3 ift gewiß int 3ntereffe ber Sefer eines fÇad)6Iatte§
gelegen, über neue ©crungenfdßafien unb fÇortfdjritte ein«

fdtlägtger Statur tn facfeltd^er SBeife unterrichtet p werben ;
eine 9teftame jeboiß, bte ißre ganp SBirEung barin fucßt,
mit angemaßter Slutorität bte Sonlurrenj ßerabpfeßen unb
mtt fcßeinbarem Btitleib ben Stiebergang einer blüßenben
3nbuftrie gu etftnben, fdßeint p ißren eigenen ©unften
Wenig metben p fihnen. SKan merft bie Slbficßt, unb bas

üerfiimmt btfanniltcß.
SBie banïbar müffen wir boß bem §?rrn „SIrguS" fein,

baß er bie ©üte bat, uns über baS ungefnnbe SBoßnen tn

Käufern mit 33erblenbfteinfaffaben p erleud&ten.

Die SÖSaßl be§ BfeuborßmS beutet ja pr ©erdige an,
baß ber ©infenber fid) einen btfonberS fcßarfen SSIicî ptraut,
bie SDinge alfo gewiffermaßen mtt SIrguSaugen fießt. Biel«
leidet erftürt eS fidj fo, wenn er Dinge beßaupfet, bie anbete

niißt feßen, unb bie er ben anberen arnß îaum tri b be«

weifen fönnen.
Unfere ©efunbßeitSEommiffionen unb Baubeßörben fdßeinen

oorläufig ntcßt ber SMnung p fein, baß Berblenbfieinfaffaben
bie ©efunbßeit ber 3nWoßner benachteiligen, unb erlauben
bis auf weiteres bie ©rfieüung unb ba§ Bewoßnen folcßer

§äufer.
Daß Berblenbfieinfaffaben ßäßliiß, ober Wie ficß ber

Slrtifel fo ßübfdß auSbrüdtt „ecfig unb grell" jinb, ßaben

Wir noiß ntcßt einmal an unferer Donßalie in Süricß be=

merïen ïbnnen, ein ©ebäube, bas boiß ber Beurteilung burcß

©inßeimtfiße nnb gfrembe gtemlic^ exponiert ift. §err „SIrguS"
fcßeint bte tonfmrens ber Berblenbftetninbuftrie feßr bitter

p füßten, fonft wäre er woßl nicßt fo bitterböfe auf bie«

fdbe. Daß minberwertige fÇabriîate auSblüßen, fournit woßi
oor unb liegt ein foläjer gfeßler an fißteißt gewäßltem
Material, ein Borwurf, ber bei ben brannten Berblenbftein«
fabriEen gänglid) auSgcfeßloffen ift, unb ift eS gans unöer«

antworttiiß, wenn ber genannte Slrtifel beßauptet, baß btefeS

StuSblüßen ließ „meiftenS" geigt.

3m ©üben ber ©djweis wirb biet mit Brudßfieinen ge«

mauert unb baßer weniger oerblenbet, bocß Eann buriß bie

©infüßrung ber gefpaltenen Berolenbplättcßen neuerbingS
auiß Bruißfteinmauermer! feßr fcßöa unb ganj befonberS

biUtg oerblenbet werben, fo baß 3. S3, in ßugano g-ößere
StuSfüßrungen in biefer Slrt befcßloffen wuefcen.

aStele ßmibert SBaggonS Berblenbftetne werben baS 3aßr
ßinburcß nacß ber ©ißweig importiert, was immerßin beweift,
baß biefe 3nbuftrie unb bie Slnwenbung ißrer ©rgeugniffe
noiß nicßt in ben teßten Sögen liegen, unb ber ©naöenftoß,
ben ißr §err „Sirgus" fo gerne geben mödßte, p feinem

©ißmerj als oerfrüßt &egeid&net werben muß. ©eine SIrguS«

äugen ßaben ißn für bieSmal im ©ficß gelaffen. Sßemt

ißm SSerblenbfteinfaffaben nicßt gefallen, fdjreibe er boiß feine
Slrtifel ntcßt fo „Oerblenbet"!! F. B.

©ttte grofte SMe tn ben Sauftoli^ciorbnuugcu.

§err Dito gfroßneefe, üereibeter gericßiltcßer Baufacß«
oerftänbiger in S3erlin, maißt ben Btagtftrat unb bie gefamte
©inwoßnerfeßaft ber beutfeßen igauptftabt auf eine große
ßücfe in ber neuen Baupoli^etorbnung aufmerîfam. Da bie

©aiße aueß für anbere Drtfcßaften ptrtfft, wollen wir bie

grroßneefc'feße Betition in ißrer §auptfacße ßter wteber«

geben; fie ift wießtig genug, benn fie betrifft bie ©ieße«
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Erwiderung!
In der letzten Nummer dieses Blattes erschien urà

dem Namen „Fortschritte in der Imitation der
Gebäudefassaden" ein Artikel, aus dessen etwas un-
klarem Inhalt nur eines klar hervorgeh', nämlich, daß für
imitierte Fassaden Reklame gemacht werden
soll.

Es ist gewiß im Interesse der Leser eines Fachblattes
gelegen, über neue Errungenschaften und Fortschritte ein-
schlägiger Natur in sachlicher Weise unterrichtet zu werden;
eine Reklame jedoch, die ihre ganze Wirkung darin sucht,
mit angemaßter Autorität die Konkurrenz herabzusetzen und
mit scheinbarem Mitleid den Niedergang einer blühenden
Industrie zu erfinden, scheint zu ihren eigenen Gunsten
wenig melden zu können. Man merkt die Absicht, und das
verstimmt bekanntlich.

Wie dankbar müssen wir doch dem Herrn „Argus" sein,

daß er die Güte hat, uns über das ungesunde Wohnen in
Häusern mit Verblendsteinfassaden zu erleuchten.

Die Wahl des Pseudoryms deutet ja zur Genüge an,
daß der Einsender sich einen besonders scharfen Blick zutraut,
die Dinge also gewissermaßen mit Argusaugeu steht. Viel-
leicht erklärt es sich so, wenn er Dinge behauptet, die andere

nicht sehen, und die er den anderen auch kaum wi d be-

weisen können.
Unsere Gesundheitskommisstonen und Baubehörden scheinen

vorläufig nicht der Meinung zu sein, daß Verblendsteinfassaden
die Gesundheit der Inwohner benachteiligen, und erlauben
bis auf weiteres die Erstellung und das Bewohnen solcher

Häuser.
Daß Verblendsteinfassaden häßlich, oder wie sich der

Artikel so hübsch ausdrückt „eckig und grell" find, haben

wir noch nicht einmal an unserer Tonhalle in Zürich be-

merken können, ein Gebäude, das doch der Beurteilung durch

Einheimische und Fremde ziemlich exponiert ist. Herr „Argus"
scheint die Konkurrenz der Verblendsteinindustrie sehr bitter
zu fühlen, sonst wäre er wohl nicht so bitterböse auf die-

selbe. Daß minderwertige Fabrikate ausblühen, kommt wohl
vor und liegt ein solcher Fehler an schlecht gewähltem
Material, ein Vorwurf, der bei den bekannten Verblendstein-
fabriken gänzlich ausgeschlossen ist, und ist es ganz unoer-
antwortlich, wenn der genannte Artikel behauptet, daß dieses

Ausblühen sich „meistens" zeigt.

Im Süden der Schweiz wird viel mit Bruchsteinen ge-
mauert und daher weniger verblendet, doch kann durch die

Einführung der gespaltenen Vervlendplättchen neuerdings
auch Bruchsteinmauerwerk sehr schön und ganz besonders

billig verblendet werden, so daß z. B. in Lugano größere
Ausführungen in dieser Art beschlossen wurden.

Viele hundert Waggons Verblendsteine werden das Jahr
hindurch nach der Schweiz importiert, was immerhin beweist,

daß diese Industrie und die Anwendung ihrer Erzeugnisse

noch nicht in den letzten Zügen liegen, und der Gnadenstoß,
den ihr Herr „Argus" so gerne geben möchte, zu seinem

Schmerz als verfrüht bezeichnet werden muß. Seine Argus-
äugen haben ihn für diesmal im Stich gelassen. Wenn
ihm Verblendsteinfassaden nicht gefallen, schreibe er doch seine

Artikel nicht so „verblendet"!! L-

Eine große Lücke in den Baupolizeiordnnngen.

Herr Otto Froh necke, vereideter gerichtlicher Bausach-
verständiger in Berlin, macht den Magistrat und die gesamte

Einwohnerschaft der deutschen Hauptstadt auf eine große
Lücke in der neuen Baupolizeiordnung aufmerksam. Da die

Sache auch für andere Ortschaften zutrifft, wollen wir die

Frohneck-'sche Petitton in ihrer Hauptsache hier wieder-

geben; sie ist wichtig genug, denn sie betrifft die Siehe-


	Erwiderung!

